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 Veröffentlicht am 26.05.1998

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §358;

Rechtssatz

Im Rahmen eines Verfahrens gem § 358 GewO 1994 hat sich die Behörde auf die Prüfung der Genehmigungsp7icht der

den Gegenstand des Feststellungsantrages bildenden Betriebsanlage bzw der diesen Gegenstand bildenden Änderung

einer bereits genehmigten Betriebsanlage ohne Rücksicht auf eine abweichende tatsächliche Ausführung zu

beschränken. Dabei hat die Behörde, wenn es sich um die Änderung einer bereits genehmigten Betriebsanlage

handelt, vom Genehmigungsumfang der bereits genehmigten Betriebsanlage (unabhängig von einer allenfalls

abweichenden Ausführung) auszugehen.
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